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Post - und Telegraphenwesen .
Berkehr innerhalb des deutschen Reiches und nach Oesterreich-Ungarn .

Briefsendungen.
I . Briefe und Postkarten. (Stadtbriefe s. S . 11

unter L .)
Im ganzen deutschen Reiche , sowie nach

Oesterreich-Ungarn :
einfacher Brief (bis zu 15 Gr . Ge¬

wicht einschl.) 19 Pf .
doppelter Brief (über 15 Gr . bis

250 Gr . Gewicht) 20 Pf .im Frankirungsfalle .
Bei unfrankirten Briefen wird ein Zuschlag¬

porto von 10 Pf . erhoben , doch sind porto¬
pflichtige Dienstschreiben vom Zuschlag-
Porto befreit .
Briefe an Soldaten bis zum Feldwebel oder

Wachtmeistereinschl . aufwärts , als „ Soldaten -
bries Eigene Angelegenheit des Empfängers "
bezeichnet nnd nicht über 6V Gramm wiegend,
sind im deutschen Reiche portofrei (über
60 Gramm wiegend die gewöhnliche Taxe) ;
Postsendungen von Soldaten unterliegen
den gewöhnlichen Taxen . Hinsichtlich der
übrigen Sendungen au «Soldaten siehe unter
Postanweisungen (unten zu IV .) und Packete
(S . 11 zu L . ).
Postkarten (unterliegen dem Franko -

Zwange ) 5 Pf .
Postkarten mit bezahlter Ant¬

wort (das Porto sür die Antwort
ist im Voraus zu entrichten) . . 10 Pf .

Einschreibsendungen f . unter VIII .
Unzulänglich srankirteBriefe(durch ungenügende

Marken - Verwendung ) werden mit der
Taxe für nnfrankirte Briefe belegt , unter An¬
rechnung der verwendeten Wertzeichen .

Die Selbstherstellung von Formularen zu Post¬
karten, in beliebiger Farbe und in möglichster
Übereinstimmung mit den bei den Postan -
stalten käuflichen , ist gestattet .

Dieselben müssen auf der Vorderseite mit
der gedruckten oder geschriebenen Überschrift
„Postkarte " versehen sein , dürfen aber nicht
das Reichswappen tragen .

II. Drucksachen (Frankozwang) .
Bis 50 Gramm einschl . wiegend 3 Pf .

über 50—250 „ „ „ 10 „
„ 250- 500 „ „ z 20 „
„ 500 Gr . b . lKilogr . einschl . wiegend 30 „

Bücherzettel 3 „
Für niiqeniMnd frankirte Drucksachen wird dem

Empfänger der doppelte Betrag des fehlenden

Portoteils in Ansatz gebracht. Drucksachen,
welche nach ihrer Fertigung durch Druck :c -
Zusätze oder Aenderungen am Inhalt erfahren
haben, oder sonst den Bestimmungen nicht
entsprechen , oder unsrankirt sind , gelangen
nicht zur Absenkung.

Es ist gestattet :
bei Preislisten , Börsenzetteln und Handels -
cireularen die Preise , bez . den Namen des
Reisendenhandschriftlichoderauf mechanischem
Wege einzutragen oder abzuändern ;

bei Büchern , Musikalien , Zeitschriften,Landkarten und Bildern eine Widmung hand¬
schriftlich einzutragen und die Rechnung bei¬
zufügen ;

bei Korrekturbogen das Manuskript beizu¬
fügen und iu denselben Abänderungen und
Zusätze zu machen , welche die Korrektur , die
Ausstattung und den Druck betreffen , solche
Zusätze auch iu Ermangelung des Raumes
auf besonderen Zetteln anzubringen ;

Modebilder , Landkarten u . s . w . auszu¬malen .
Offene gedruckte Karten sind als Druck¬

sachen zulässig , dürfen aber die Bezeichnung
„Postkarte " nicht tragen .

Diemittels desHektographs , Papyrographs ,
Ehromographs oder mittels eines ähnlichen
Umdrnckversahrens hergestellten Schriftstücke
sind zur Beförderung gegen die Drucksachen¬
taxe zulässig , sobald mindestens 20vollkommen
gleichlautendeExemplare gleichzeitig am Brief¬
schalter (nicht durch den Briefkasten) einge¬
liefert werden.

Bei Biicherzettcln ist die handschristliche Ein¬
tragung des Werkes, sowie Durchstreichen und
Unterstreichen des Vordrucks gestattet.III . Warenproben , welche keinen eigenen Kauf¬
wert haben dürfen , sind bis zum Gewichte
von 250 Gr . einschl . gestattet , müssen srankirt
sein und können mit Drucksachen vereinigt
zur Versendung gelangen . Das Porto beträgt
ohne Unterschied der Entfernung uud des
Gewichts 10 Pf .

IV. Postanweisungen bis 400 Mark zulässig .
Gebühr : innerhalb des deutschen Reichsund

nach Luxemburg
bis 100 Mark einschl . . 20 Pf .
über 100—200 „ „ . 30 „

„ 200 - 400 „ „ . 40 „
nach Oesterreich-Ungarn 10 Pf . für je 20 Mark,
mindestens jedoch 40 Pf . Wegen der Postan -
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Weisungen nach den sonstigen außerdeutschen
Ländern f . S . 15 ff.

Für Postanweisungen an Soldaten bis zum
Feldwebel (Adresse u . s. w . oben unter Briese ) be¬
trägt das Franko bis zu 15 Mark : 10 Pf . ;
für Postanweisungen auf höhere Beträge die
gewöhnliche Gebühr .

V. Telegraphische Postanweisungen . Der Auf¬
geber hat zu entrichten : s,) die Postanweisungs¬
gebühr , l>) die Gebühr für das Telegramm ,
außerdem kommt , insofern die Anweisung
nicht postlagernd adressirt ist , o) das Eilbestell¬
geld für die Bestellung am Bestimmungsorte
zur Erhebung ; diese Gebühr kann von dem
Absender gezahlt oder von dem Empfänger ein¬
gezogen werden .

VI . Nachnahmesendungen . Nachnahmen sind
im Betrage bis zu 400 Mark einschließ¬
lich zulässig .

Nachnahmesendungen müssen in der Auf¬
schrift mit dem Vermerk Nachnahme von . . .
Mark . . . Pf . ( Marksumme in Zahlen und
Buchstaben ) versehen sein und unmittelbar
darunter die genaue Bezeichnung des Absen¬
ders enthalten .

Für Nachnahmesendungen ist Porto und eine
Nachnahmegebühr zu entrichten .

1 . das Porto beträgt :
s.) für Nachnahme -Briefe , -Drucksachen ,

-Warenproben und -Postkarten aus
Entfernungen bis 10 geographische
Meilen (75 km ) einschl . 2V Pf . , auf
alle weiteren Entfernungen 40 Pf .

Für unfrankirte Nachnahmebriefe — abge¬
sehen von den als portopflichtige Dienstsache
bezeichneten — wird ein Portozuschlag von
10 Pf . erhoben .

b) für Nachnahmepackete das gewöhnliche
Packetporto (f . unter L . I . Seite 11) .

Im Falle eine Wertangabe oder Einschrei¬
bung stattgefunden hat , tritt dem Porto die
Versicherungsgebühr bezw . die Einschreibge¬
bühr hinzu .

2 . die Nachnahmegebühr beträgt für jede
Mark oder jeden Teil einer Mark 2 Pf .,
mindestens aber 10 Pf .

VII. Postauftragsbriefe zur Einziehung von
Geldbeträgen bis zum Betrage von 600 Mark
einschließlich (nach Oesterreich - Ungarn bis
40V fl .) . Aufträge über höhere Beträge wer¬
den als unbestellbar behandelt .

Frankozwang . Die Gebühr für einen Post¬
auftragsbrief beträgt innerhalb Deutschlands
30 Pf . , für Postaufträge zu Büchersendungen
von mehr als 250 Gr . — neben dem Druck¬
sachenporto — 10 Pf . Für die mittels Post¬
anweisung erfolgende Uebermittelung des ein¬
gezogenen Betrages an den Absender wird
die tarifmäßige Postanweisungsgebühr be¬
rechnet ( siehe oben zu IV .) .

Wegen der Postaufträge nach außerdeutschen
Ländern s. S . 15 ff.

Postaufträge können auch zur Einholung von
Wechsel - Accepten benützt werden .

Gebühren für Besorgung des Wechsel - Ac-
ceptes :

s.) Porto für den Auftragsbrief . 30 Pf .
I>) Gebühr für Vorzeigung des Wech-

felsohneUnterfchied desBetrages 10 Pf .
v) Porto für den Einschreibbrief mit

dem zurückgehenden Wechsel . . 30 „
Porto unter a.. vorauszueutrichteu .
Postaufträge nach Orten des deutschen

Reichs , welchen mehrere , nicht auf den näm¬
lichen Bezogenen lautende , oder nicht
gleichzeitig vorzuzeigende Wechsel ,
oder geschlossene Briefe beigelegt sind ,
werden nicht vorgezeigt , sondern an den Auf¬
traggeber kostenfrei zurückgesendet .

VIII . Einschreibsendungen . Briese , Postkarten ,
Drucksachen , Warenproben , Briefe mit Zustel¬
lungsurkunde , Nachnahmesendungen , sowie
Packete ohne Wertangabe können unter Ein¬
schreibung befördert und müssen zu diesem
Zwecke von dem Absender mit der Bezeichnung
„ Einschreiben " versehen werden . Für ein¬
geschriebene Sendungen wird außer dem Porto
eine Einschreibgebühr von 20 Pf . ohne Rücksicht
auf die Entfernung und das Gewicht erhoben .
Für die Beschaffung eines Rückscheines
( Empfangsbescheinigung des Empfängers ) ist
eine weitere Gebühr von 20 Pf . vom Ab¬
sender im Voraus zu entrichten .

IX . Briefe mit Zustellungsurkunde .
Für Schreiben mit Zustellungsurkunde wer¬

den erhoben :
1 . das gewöhnliche Briefporto ,
2 . eine Zustellungsgebühr von 20 Pf . ,
3 . das Porto von 10 Pf . für die Rücksen¬

dung der Zustellungsurkunde .
Für verlangte Einschreibung tritt dem Porto

zu 1 die Einschreibgebühr von 20 Pf . hinzu .
Formulare zu Zustellungsurkunden können

bei den Postanstalten zum Preise von 5 Pf . für
je 10 Stück bezogen werden .

X. Durch Eilboten zu bestellende Sendungen
müssen in der Aufschrift einen Vermerk tra¬
gen , welcher unzweideutig das Verlangen aus¬
drückt , daß die Bestellung an den Empfänger
sogleich nach der Ankunft durch besonderen
Boten erfolgen soll . Diesem Zweck entsprechen
die Angaben : „durch Eilboten "

, „ durch be¬
sonderen Boten "

, „ sofort zu bestellen "
, „ beson¬

ders zu bestellen " .
Für die Eilbestellung von Postsendungen

sind zu entrichten :
H.. Im Falle der Vorausbezahlung

durch den Absender :
bei Sendungen an Empfänger im Orts -
bestellbezirk der Postanstalten und zwar :
1 . bei gewöhnlichen und bei eingeschrie¬

benen Briefen , Postkarten , Druck¬
sachen und Warenproben , sowie bei
Nachnahme -Briefen , Briefen mit



Wertangabe bis 400 Mark ein¬
schließlich , Ablieferungsscheinen über
Geldbriefe mit höherer Wertan¬
gabe und Postanweisungen nebst
den zugehörigen Beträgen ,

für jede Sendung 25 Pf . ;
2 . bei Packeten ohne und mit Wert¬

angabe bis zum Einzelbetrage von
400 Mark einschließlich : in allen
Fällen , in welchen die Sendungen
selbst durch Eilboten bestellt werden ,

40 Pfennig für jedes Packet ,
falls dagegen nur die Begleitadresse zc .
bestellt wird ,

25 Pf . ;
b . bei Sendungen an Empfänger im Land¬

bestellbezirk der Bestimmungspostanstalt
und zwar
1 . bei allen unter 1 genannten Ge¬

genständen
für jede Sendung 6V Pf .

2 - bei Packeten ohne und mit Wert¬
angabe :
in allen Fällen , in welchen die Sen¬
dungen selbst durch Eilboten bestellt
werden sollen ,

für jedes Packet 9V Pf . ;
L . Im Falle der Entrichtung des

Botenlohnes durch die Empfän¬
ger :

bei allen Sendungen die wirklich erwachsen¬
den Botenkosten , bei Bestellung im Ortsbe¬
stellbezirk jedoch mindestens die vorstehend
unter a . 1 und 2 bezeichneten Sätze .

Eilbestellung von Sendungen nach dem ei¬
genen Orts - oder Landbestellbezirk der Aus -
gabepostanstalt ist nicht zulässig .

L . Packete und Geldbriefe.
Tarif für Sendungen im Innern des Reichs¬

postgeb . , sowie für Sendungen nach u . aus
Bayern , Württemberg n . Oesterreich-Ungarn .

I . Das Porto beträgt :

Für Packete.
1. bis zum Gewicht von 5 Kilogramm :

s.. auf Entfernungen bis zu 75 Kilometer (1V
geogr . Meilen ) einschließlich 25 Pf .
Das Verzeichnis der von Karlsruhe bis 75 ku >
entfernten Postorte bes. sich auf S . 12—14 ;
b . aus alle weiteren Entfernungen SO Pf .

2. beim Gewichte über 5 Kilogramm :
a - für die ersten 5 Kilogramm die Sätze wie
vorstehend unter 1.
b . für jedes weitere Kilogramm oder den über¬
schießenden Teil eines Kilogramms :

bis 7S Im . (10 Meilen ) (Zone 1? 5 Pf .
über 75 — IS » km ( 10 - 20 Meilen ) (Zone 2) . 10 „

„ 1S0— 375 kill ( 20—so „ ) ( „ 3) . 20 „
„ 37S— 760 kill ( SV- 100 „ ) ( „ 4) , 30 „
„ 750 - 1125 km (100- IM „ ) ( „ S) . 40 „
„ 1125 kill (150 Meilen ) (Zone 6) . . , . 50 „
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s . Für Briefe mit Wertangabe
ohne Unterschied des Gewichts :
auf Entfernungen bis 75 Wn (10 geogr .

Meilen ) einschl 20 Pf .
auf alle weiteren Entfernungen . . 40 „

II . Die Verstcherungsgebühr beträgt 5 Pf . für
je 300 Mark oder einen Teil von 300 Mark ,
mindestens jedoch 10 Pf . und

III . der Portozuschlag für unfrankirte Packete bis
zum Gewicht von 5 Kilogramm einschließlich
u - für unfrank . Briefe mit Wertangabe 10 Pf .

IV . Für Sperrgut ivird das Porto um die Hälfte
erhöht . Dem erhöhten Porto tritt gegebenen
Falls die Versicherungsgebühr und der Porto¬
zuschlag von 10 Pf . im einfachen Betrage hinzu .

V . Auf Verlangen des Absenders werden Packete ,
deren beschleunigte Uebermitteluug besonders
erwünscht ist , z. B . Sendungen mit Fisch -
brut oder Fischlaich , ferner mit frischen
Blumen oder frischen Pflanzen , so¬
wie Sendungen mit lebenden Tieren
und dcrgl . auch mit solchen Schnell - und
Kurierzügen befördert , welche sonst nicht zur
Beförderung von Packeten dienen . Die betref¬
fenden Sendungen müssen bei der Einlieserung
zur Post äußerlich durch einen sarbigen Zet¬
tel , welcher in fettem schwarzen Typendruck
die Bezeichnung :

„ Dringend !"
und darunter eine kurze Angabe des Inhalts
trägt , hervortretend kenntlich gemacht sein ,
unterliegen außer dem sonstigen Porto einer
besonderen Gebühr von 1 Mark das Stück
und müssen vom Absender srankirt werden .

Das Verlangen der Einschreibung oder eine
Wertangabe ist bei dringenden Packetsendnn -
gen nicht zulässig .

VI . Zu ciuer Begleitadresse dürfen nicht mehr
als 3 Packete gehören . Jedoch ist es nicht zu¬
lässig , Packete mit Wertangabe und solche ohne
Wertangabe mittels einer Begleitadresse zu
versenden . Nachnahme - Packete müssenzedes
von einer besonderen Adresse begleitet sein .

An Militärs bis zum Feldwebel (Adresse ?c .
siehe oben unter Briefe ) gerichtete Packete ohne
Wertangabe zahlen bis zu 3 Kil . Gewicht ohne
Unterschied der Entfernung 20 Pf .

Bei Nach - oder Rücksendung und bei porto¬
pflichtigen Dienstsendungen wird das Zuschlag¬
porto , welches sür unfrankirte Sendungen fest¬
gesetzt ist , nicht erhoben .

Wegen der Eilbestellung der Packete siehe
oben unter X . Seite 10 und 11.

L. Tarif sür Sendungen an Einwohner im
Drts- oder Landliestellliezirk der Aufgabe -

PofianM .
Es siud zu erheben

a ) für frankirte Stadtbriefe ohne Unter¬
schied des Gewichts 5 Pfennig ,

2 »
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für frankirte Briefe nach dem Landbestell -
bezirke , sowie unfrankirte Dienstbriefe
5 Pf . , für andereunfraukirte Briefe 10 Pf . ;

b) diesen Taxen treten im Falle der Eiu -
schreibuug und bezw. des Verlangens eines
Rückscheines die bezüglichen weiteren Ge¬
bühren hinzu (siehe vorstehend unter
>. VIII . Seite 10) ;

e) sür alle übrigen Sendungen dieselben
Taxen , wie für die mit den Posten von
weiterher eingegangenen gleichartigen
Sendungen des innern Postverkehrs mit
der Maßgabe , daß , soweit bei den Taxen die
Entfernung mit in Betracht kommt , der
für die geringste Entfernungsstufe be¬
stimmte Satz in Anw endung zu bringen ist.

Der Laudbestellbezirk von Karlsruhe umfaßt
das Dorf Büchig , feruer Stutensee , die Häuser -
gruppe am Friedhofweg , den neuen Friedhof ,
das Jägerhaus , das Schalterhaus . In Büchig
befindet sich eine Posthülfstelle .

v . Bestellgedühren-Narif.
Für die Bestellung der Postsendungen in

die Wohnung der Empfänger sind folgende
Bestellgebühren zu erheben :

->,. im Orte der Postanstalt :
I . für eine Postanweisung nebst dem

Geldbetrage . 5Ps .
II . für einen Brief mit Wertangabe bis

1500 Mark 5 „
für einen Brief mit Wertangabe über

1500 bis 3000 Mark 10 „
für einen Brief mit höherer Wert¬

angabe 20 „
III . für gewöhnliche Packete :

1) bei den Postämtern I .

für ein Packet bis 5 Kilogr . einschl . 10 Pf .
sür ein schwereres Packet . . . 15 „

2) bei den übrigen Postanstalten :
für ein Packet bis 5 Kilogr . einschl . 5 Pf .
für ein schwereres Packet . . . 10 „
Gehören zwei oder drei Sendungen zu einer

Begleitadresse , so wird für das schwerste Packet
die postordnungsmäßige Gebühr , für jedes wei¬
tere Packet aber nur der Satz von 5 Pf . erhoben .

IV . für Packete mit Wertangabe , wo
und soweit deren Bestellung durch die Postan¬
stalten besorgt wird : die Sätze für Briefe mit
Wertangabe unter a . H . ; wenn aber der Tarif
für die Bestellung der gewöhnlichen Packete
unter .T. III , höhere Sätze ergibt , diese letzteren ;
für Einschreibpackete die Sätze der Packete
mit Wertangabe bis 1500 Mark ,

b . im Landbezirke :
I . für Briefe mit Wertangabe u . Postanwei¬

sungen nebst den zugehörigen Geldbeträ¬
gen ohne Rücksicht auf den Wert der
bestellten Gegenstände oder den Geld¬
betrag für jedes Stück 10 Pf .

II . für gewöhnliche Packete , Einschreibpackete
nnd Packete mit Wertangabe , ohne Rück¬
sicht auf die Höhe der Wertangabe :

« . bis 2V? kK. einschl . . . . 10 Pf .
über 2 '/- kK 20 „

Wertbriefe nnd Wertpackete werden im Land¬
bezirke nur bis zum Einzelbetrage von 400 M .
bestellt ; bei Sendungen von höherer Wertangabe
wird dem Landbriesträger zunächst nur der
Abliesernngsschein bezw . die Packetadresse mit¬
gegeben .

Die vorstehenden Bestellgebühren nnter a,
nnd b werden auch für die unter L . e . bezeich¬
neten Sendungen neben den dort festgesetzten
Taxen erhoben .

Verzeichnis
der Orte, nach welchen von Karlsruhe aus Packete bis 5 Kilogramm einschl.

25 Pf . kosten .
Anf die Sendungen zwischen der Altstadt Karlsruhe und dem Stadtteil Mühlburg finden die

Taxen für Stadtpostseudungen Anwendung (s . S . 11 unter L!.) .
Achenheim . Altschweier . Bammeitthal . Berlichingen . Bischweier
Achern . Annweiler . Barbelroth . Bernhausen . Bifingen .
Aglasterhausen . Appenweier . Bargen ( Baden ) . Berwangen . Mtsch .
Aidlingen . Asbach (Baden ) . Banerbach . Besenfeld . Blankenloch .
Albersweiler . Asperg . Bauschlott . Besigheim . Bobenheim .
Albisheim . Au (Rhein ). Bebeuhauseu . Betzingen . Bodelshausen .
AlbSheim Pfalz ). Aueuhcim . Beerfelden (Odenwald ) . BcutelSbach . Bodersweier .
Allerheiligen <Kloster .) Anensteiu . Beiertheim . Biberach (Baden ) . Böblingen .
Allfeld (Baden ) . Auerbach (Baden ). Beihingen (Neckar ). Biebermühle . Böhl .
Alpirsbach . Babstadt . Beilstein . Bieriugen . Böunigheim .
Altbach . Backnang . Beinheiin . Bietigheim (Baden ). Börrstadt .
Altdorf (Pfalz ) . Baden -Baden . Bellheim . Bietigheim (Wiirtteinb .) . Bondorf (Wiirttemb .).
Altenheim . Bärenthal . Bempflingen . Billigheini (Baden ). Bollfeld .
Altensteig . Baiersbronn . BeuSheim . Billigheim (Pfalz ). Brackenheim .
Altheugstett . Baierthal . Berg (Pfalz ). Binan . Brettach .
Altleiningen . Baisingen . Berghansen . Birkenau . Bretten .
Altlußheim . Baliugeu . Bergzabern . Birkenfeld (Wiirttemb .) . Bretzfeld .
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